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In erster Linie richten sich die Unfall-
verhütungsvorschriften, ausgestaltet
als Regeln der Berufsgenossenschaften

(in unserem Fall die BG-Regel »BGR 181«)
an den Unternehmer als Arbeitgeber. Sie
sollen ihm aufzeigen, wie er Arbeitsunfäl-
le u. a. vermeiden kann. Daneben kön-
nen BG-Regeln auch zur Klärung von
Fragen der zivilrechtlichen Haftung auf
Schadensersatz herangezogen werden. 

Inhalt und Auswirkung der
BG-Regel 181 
Nach den Unterlagen der Unfallversiche-
rungsträger liegen Stolper-, Rutsch- und
Sturzunfälle an der Spitze des Unfallgesche-
hens. Die BG-Regeln bzw. BGR sind Zusam-
menstellungen bzw. Konkretisierungen von
Inhalten, z. B. aus staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften, berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften, technischen Spezifika-
tionen und / oder den Erfahrungen berufs-
genossenschaftlicher Präventionsarbeit. 

❚ Fünf Bewertungsgruppen R9 bis R13
Die verschärfte BGR 181 (bisher: ZH
1/571), die mit dem Ende der Übergangs-
frist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten
ist, fordert, dass in Arbeitsräumen und 
-bereichen mit Rutschgefahr rutschhem-
mende Bodenbeläge eingesetzt werden
müssen, wie dies bislang schon der Fall
war. Als Maßstab für die Rutschhem-
mung fordert die BGR 181 eine Einord-
nung des Bodenbelags in eine von fünf
Bewertungsgruppen, wobei Beläge mit
der Bewertungsgruppe R9 die geringsten
und solche mit der Bewertungsgruppe
R13 die höchsten Anforderungen an die
Rutschhemmung haben. Für die Bewer-
tungsgruppe R9 war bislang ein Gesamt-
mittelwert des Neigungswinkels von 3°
bis weniger als 6° ausreichend. 

❚ Anforderungen erheblich verschärft!
Dies wurde entscheidend geändert! Seit
dem 1. Januar ist für die Zuordnung eines
Bodenbelags zur Bewertungsgruppe R9

Verschärfte Unfallverhütungsvorschrift zur Rutschgefahr:

Wer haftet jetzt für Schäden?
Rechtsanwalt Uli Herrmann ❚ Seit dem 1. Januar gilt die
verschärfte Unfallverhütungsvorschrift zur Rutschge-
fahr von Fußböden – die Übergangsfrist ist abgelaufen.
Die BG-Regel 181 und die Haftung für Schäden bei
Nichteinhaltung sind Gegenstand dieses Artikels.

ein Gesamtmittelwert des Neigungswin-
kels von 6° bis 10° erforderlich! Dies be-
deutet eine ganz erhebliche Verschärfung
der Anforderungen an den Bodenbelag,
insbesondere bei der Verwendung von
Fliesen, Natursteinplatten und ähnlichen
Belägen. 

❚ Verkaufsflächen besonders betroffen
Bei der Planung neuer Arbeitsräume oder
bei einem Umbau, einer Änderung oder
Renovierung kommt daher der Auswahl
eines geeigneten Bodenbelags mehr
denn je besondere Bedeutung zu. Die
verantwortlichen Personen sollten sich
vor der Entscheidung unbedingt die An-
forderungen bewusst machen,
denen der künftige Bodenbe-
lag entsprechen soll. 
Gerade im Hinblick auf den Bo-
denbelag betrifft die geänderte
Unfallverhütungsvorschrift
vor allem Betriebe mit Ar-
beitsräumen oder -berei-
chen, in denen Fliesen, Na-
tursteinplatten oder ähnli-
che Materialien Verwendung finden,
meist aus Gründen der Gestaltung oder
Hygiene. Dies gilt selbstverständlich
auch für die Arbeitsbereiche, in denen
Kundenkontakt stattfindet (z. B. Ver-
kaufsflächen) oder zu denen Drittfirmen
Zutritt haben, z. B. zur Anlieferung von
Waren oder zum Befüllen von Regalen.
Nach Ansicht des Autors sind insbeson-
dere Verkaufsflächen in Einkaufsmärkten
sowie Warenhäuser von der Neuregelung
betroffen. 

Wer haftet für Schäden bei der
Nichteinhaltung der BGR 181? 
Vorweg sind folgende Fragen zu klären:
Aus welchen rechtlichen Gesichtspunk-
ten kommt eine Haftung in Betracht?
Und: Wer könnte einen Schadensersatz-
anspruch geltend machen? 

❚ Grundlagen der Haftung
Die Haftung eines Betriebs, der einen
entsprechenden Bodenbelag verwendet,
richtet sich sowohl gegenüber den Mitar-
beitern als auch gegenüber den Kunden
nach den allgemeinen Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Dabei
drängt sich die Frage auf, ob den Unfall-
verhütungsvorschriften im Verhältnis zu
den Mitarbeitern eines Unternehmens
eine besondere Bedeutung zukommt. 
Die Verkehrssicherungspflicht ist die all-
gemeine Rechtspflicht, im Verkehr Rück-
sicht auf die Gefährdung anderer zu neh-
men. Diese allgemeine Rechtspflicht be-
steht neben den Verpflichtungen, die sich
durch vertragliche Schutzpflichten oder
Schutzgesetze ergeben. Eine Verkehrssi-
cherung, die jeden Unfall ausschließt, ist
nicht zu erreichen, weshalb nicht für alle
denkbaren, entfernten Möglichkeiten ei-
nes Schadenseintritts Vorsorge getroffen
werden muss. Die rechtlich gebotene Ver-
kehrssicherung umfasst nur diejenigen
Maßnahmen, die ein umsichtiger und

verständiger, in vernünftigen Gren-
zen vorsichtiger Mensch für not-

wendig und ausreichend hält,
um andere vor Schäden zu be-
wahren, die bei bestimmungs-
gemäßen oder bei einer nicht

ganz fern liegenden bestim-
mungswidrigen Benutzung
drohen.
Im Rahmen der Verkehrssi-
cherungspflicht stellen ge-

setzliche oder andere Anordnungen, ein-
schlägige Unfallverhütungsvorschriften
oder DIN-Normen, im Allgemeinen keine
abschließenden Verhaltensanforderungen
dar. Jedoch können solche Bestimmungen
regelmäßig zur Feststellung von Inhalt und
Umfang bestehender Verkehrssicherungs-
pflichten herangezogen werden. Nament-
lich die Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften gründen sich auf
die in einem Gewerbe gemachten Berufs-
erfahrungen und sind vom Unternehmer
zu beachten. Dient die Unfallverhütungs-
vorschrift gerade einer Gefahr, die sich
dann tatsächlich in einem Unfall, z. B. ei-
nem Sturz, manifestiert, kann dem Ver-
kehrssicherungspflichtigen nicht vorge-
worfen werden, dass er keine weitergehen-
den Maßnahmen ergriffen habe. Anderer-
seits lässt die Nichteinhaltung der Unfall-
verhütungsvorschriften i. d. R. auf ein Ver-
schulden schließen, wobei die bewusste
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Außerachtlassung regelmäßig zumindest
den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit
erfüllt. 
Daher lässt sich zusammenfassend fest-
halten, dass für Gewerbebetriebe der In-
halt der Verkehrssicherungspflicht auch
durch die Unfallverhütungsvorschriften
konkretisiert wird, die auch außerhalb ih-
res unmittelbaren Geltungsbereichs als
Maßstab für verkehrsgerechtes Verhalten
herangezogen werden. Somit sind die
Unfallverhütungsvorschriften im Rah-
men der Verkehrssicherungspflicht nicht
nur gegenüber den Mitarbeitern, son-
dern auch gegenüber Betriebsfremden,
also Zulieferern oder Kunden, zu beach-
ten. 

❚ Achtung Produkthaftungsgesetz:
Hersteller haften

Schließlich ist noch an eine Haftung auf-
grund des Produkthaftungsgesetzes
(ProdHaftG) zu denken. Diese Haftung
betrifft den Hersteller eines Produkts,
wenn er ein fehlerhaftes Produkt in den
Verkehr bringt. Der Herstellerkreis i. S. d.
Produkthaftung ist groß. I. d. R. umfasst
er die Hersteller der Bodenbeläge und
diejenigen, welche von anderen Unter-
nehmen hergestellte Bodenbeläge als

ihre eigenen oder durch das
Anbringen des eigenen Na-
mens als Hersteller ausgeben.
Sie haften, wenn der gelieferte
Bodenbelag nicht die Sicher-
heit bietet, welche berechtig-
terweise erwartet werden
kann. 

❚ Hinweispflicht beachten!
Im Rahmen der Produkthaftung hat der
Hersteller nicht nur für Schäden einzu-
stehen, die auf eine fehlerhafte Konstruk-
tion oder einer fehlerhaften Fabrikation
beruhen. Der Herstellerkreis ist
grundsätzlich auch zum Ersatz solcher
Schäden verpflichtet, die dadurch eintre-
ten, dass er die Verwender des Produkts
pflichtwidrig nicht auf Gefahren hinge-
wiesen hat, die sich trotz einwandfreier
Herstellung aus der Verwendung der Sa-
che ergeben. Eine solche Warnpflicht er-
streckt sich nicht nur auf den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des Produkts,
sie erstreckt sich darüber hinaus inner-
halb des allgemeinen Verwendungs-
zwecks auch auf einen nahe liegenden
Fehlgebrauch. Diese Warnpflicht entfällt
nach der Rechtsprechung des BGH nur
dann, wenn das Produkt nach den be-

rechtigten Erwartungen des Her-
stellers ausschließlich in die
Hand von Personen gelangen
kann, die mit den Gefahren

vertraut sind oder wenn die
Gefahrenquelle offensicht-

lich ist. Beides wird man
bei der Verwendung von
Bodenbelägen der vorge-
nannten Art nicht anneh-

men können. Im Rahmen der Produkt-
haftung stellen die Unfallverhütungsvor-
schriften ebenso wie DIN-Vorschriften
den Mindeststandard an Sicherheit dar,
dessen Einhaltung die Allgemeinheit be-
rechtigterweise erwartet. Die Nichtein-
haltung dieses Mindeststandards ist ein
Konstruktionsfehler. Werden diese Be-
stimmungen eingehalten, so spricht dies
zwar dafür, dass das Produkt den
Sicherheitserwartungen entspricht; das
schließt aber nicht aus, dass es in einem
konkreten Fall anders beurteilt wird.

❚ Viele können Schaden nehmen!
Wie sich aus den bisherigen Ausführun-
gen ergibt, kommen als mögliche Ge-
schädigte sowohl die Mitarbeiter als auch
die Kunden oder sonstige Dritte wie z. B.
Lieferanten in Betracht, da die Verkehrs-
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sicherungspflicht oder das Produkthaf-
tungsgesetz nicht einen bestimmten Per-
sonenkreis vorsieht, der ausschließlich
dazu berechtigt wäre, solche Schadenser-
satzansprüche geltend zu machen.
Wenn also ein Mitarbeiter oder gar ein
Kunde auf einer Fliese oder einer Natur-
steinplatte gestürzt ist und sich dabei
verletzt hat, so stellt sich die Frage, wer
für den Schaden aufzukommen hat. Ist
die Ursache für den Sturz ein Bodenbe-
lag, welcher den Unfallverhütungsvor-
schriften nicht entspricht, so kommen
sowohl der Unternehmer als auch der
Hersteller des Produkts als Haftende in
Betracht, wobei in aller Regel sowohl für
die Mitarbeiter als auch für die Kunden
nicht erkennbar ist, wer der Hersteller
des Bodenbelags im Sinne des Produkt-
haftungsgesetzes ist und sich die Geschä-
digten daher in aller Regel zunächst an
den Unternehmer wenden werden. Für
den Unternehmer stellt sich
dann allenfalls die Frage, ob er
Regressansprüche gegen den
Hersteller (im Sinne des Prod-
HaftG) hat bzw. ob er Regress
bei demjenigen nehmen
kann, der die Naturplatten
oder -fliesen im Rahmen ei-
nes mit ihm geschlossenen
Werkvertrags geliefert und
verlegt hat. 

Umfang der Haftung
Sowohl im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht als auch bei der Haftung
nach dem ProdHaftG muss der Geschä-
digte beweisen, dass die Verletzung einer
Verkehrssicherungspflicht bzw. ein Pro-
duktfehler vorliegt, dass er dadurch einen
Sachschaden erlitten hat oder an seinem
Körper oder seiner Gesundheit verletzt
wurde, und dass durch diese Verletzung
ein Schaden eingetreten ist, für den der
in Anspruch genommene Unternehmer
bzw. Hersteller zu haften hat. Die in An-
spruch Genommenen haben sich dann
zu entlasten.
Bei einem Sachschaden ist allerdings die
Haftung im Rahmen des Produkthaf-
tungsgesetzes eingeschränkt, da eine an-
dere Sache als das fehlerhafte Produkt
selbst beschädigt worden sein muss und
darüber hinaus diese andere Sache für
den privaten Ge- oder Verbrauch be-
stimmt war. Des Weiteren schränkt das

ProdHaftG den Umfang der Haftung für
Sachschäden dahingehend ein, dass der
Geschädigte einen Sachschaden bis 500 €
selbst zu tragen hat. Bei Personenschä-
den haftet der Hersteller nur bis zu einem
Höchstbetrag von 85 000 000 €. 
Im Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht besteht grundsätzlich die volle,
uneingeschränkte Haftung, u. U. über
eine bestehende Versicherung hinaus. 
Bei der Verletzung einer Verkehrssiche-
rungspflicht nach § 823 Abs. 1 BGB ist
ebenso wie bei der Haftung nach dem
ProdHaftG der Schaden zu ersetzen, wel-
cher dem Geschädigten entstanden ist.
Bei der Verletzung einer Person oder bei
einer Sachbeschädigung kann der Ge-
schädigte aber auch den zur Wiederher-
stellung erforderlichen Geldbetrag ver-
langen; dies gilt auch wenn die Wieder-
herstellung nicht möglich ist.

❚ Anspruch auf Aufwandserstat-
tung bei Sach- und bei Perso-
nenschäden
Dies bedeutet, dass der Ge-

schädigte bei einem Sach-
schaden den Aufwand ver-

langen kann, der erforder-
lich ist, um diesen Scha-
den zu beseitigen. Ob der
Schaden tatsächlich besei-

tigt wird, ist unerheblich. Bei der Verlet-
zung seines Körpers oder seiner Gesund-
heit hat der Geschädigte Anspruch auf
Erstattung der Behandlungskosten und
des weitergehenden Sachschadens, z. B.
seines Verdienstausfalls oder im Extrem-
fall sogar der Kosten für den behinder-
tengerechten Umbau seiner Wohnung.
Dabei sollte nicht außer Acht gelassen
werden, dass zwar für die Behandlungs-
kosten zunächst die Krankenkasse des
Geschädigten eintritt, sofern dieser ge-
setzlich krankenversichert ist, die Kran-
kenversicherung jedoch regelmäßig Re-
gress beim Schädiger nimmt, sodass
letztlich die Krankenbehandlungskosten
vom Schädiger zu tragen sind. Dabei soll-
te man nicht nur an die Kosten einer am-
bulanten Behandlung, sondern vor allen
Dingen an die Kosten einer stationären
Behandlung mit den möglicherweise
nachfolgenden Kosten einer Rehabilitati-
on denken. In diesem »worst case« kann
der Schaden ohne weiteres Beträge im
Millionenbereich annehmen.

❚ Anspruch auf Schmerzensgeld
Darüber hinaus besteht ein Anspruch des
Geschädigten auf Bezahlung eines ange-
messenen Schmerzensgelds. Allerdings
sieht die Haftung nach dem ProdHaftG
zwar den Ersatz des Sachschadens vor,
aber der Geschädigte hat keinen An-
spruch auf Bezahlung eines Schmerzens-
gelds.
Anders verhält es sich bei der Haftung
aufgrund der Verkehrssicherungspflicht.
In diesen Fällen kann der Verletzte nach
den Vorschriften des BGB ein Schmer-
zensgeld verlangen. Aufgrund des Um-
standes, dass das ProdHaftG kein
Schmerzensgeld zubilligt, besteht für das
Unternehmen, in dem sich der Schaden
ereignet hat, die Gefahr, für diesen
Schmerzensgeldanspruch aufgrund der
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
alleine aufkommen zu müssen.

Konsequenzen
Abschließend lässt sich daher zusam-
menfassen, dass sich durch die geänderte
Unfallverhütungsvorschrift BGR 181 ein
erhöhtes Haftungsrisiko für diejenigen
Unternehmen ergibt, welche nicht die
der BGR 181 entsprechenden Bodenbelä-
ge verwenden, da ihnen dann der Vorwurf
gemacht werden kann, dass sie keine
Schutzmaßnahmen ergriffen haben, wie
sie in den einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften gefordert werden. 
Es ist deshalb dringend anzuraten, bei
der Auswahl des entsprechenden Boden-
belags unbedingt auf die Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften zu achten.
Dabei dürfte es nicht ausreichen, sich al-
lein auf das Zertifikat eines Bodenbelags
zu verlassen, denn es kommt ja darauf
an, welche rutschhemmenden Eigen-
schaften der Bodenbelag tatsächlich hat.
Wer sich über diese BGR 181 hinweg
setzt, begibt sich in ein erhöhtes Haf-
tungsrisiko, wobei in einem solchen Fall
anzunehmen ist, dass eine bestehende
Haftpflichtversicherung Regress nimmt. 

Nach Kenntnis des Verfassers erfüllen
nicht alle Verfahren die Anforderungen
der neuen Unfallverhütungsvorschrift
BGR 181. Um den neuen Vorgaben zu
genügen, müssen die verantwortlichen
Planer mit entsprechenden Verfahren
hergestellte Produkte verwenden. 5
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Attraktive Service-Leistungen:
Treuhänderisch garantierte 
Grabmalvorsorge- und Grabmal-
pflegeverträge

Attraktive Einkaufs-Konditionen:
Vergünstigter Einkauf von

Naturstein, Bronzeartikel, 
Werkzeug & Maschinen

Die Steinmetz-Genossenschaft – 
Ihr Gewinn!

GENOSSENSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER
STEINMETZ- UND BILDHAUERBETRIEBE EG

Telefon 07 11 / 2 59 76 30 Telefax 07 11 / 2 59 76 29
post@netzwerk-stein.de www.netzwerk-stein.de

STEINMETZ UND BILDHAUER GENOSSENSCHAFT KÖLN EG
Telefon 02 21 / 4 30 17 28 Telefax 02 21 / 4 30 17 29

info@steinmetz-genossenschaft.de www.steinmetz-genossenschaft.de

DIAMOND SPECTRUM ENTERPRISES B.V.

Supplier of FIRST QUALITY Natural Stones

A.Roland Holststraat 7, 1321 TP Almere, Holland

Tel: +31-36-5368994      Fax: +31-36-5368995

e-mail:mailbox@diamondspectrum.com

www.diamondspectrum.nl

A.Roland Holststraat 7, 1321 TP Almere, Holland

Tel: +31-36-5368994      Fax: +31-36-5368995

e-mail:mailbox@diamondspectrum.com

www.diamondspectrum.nl Ihr Partner für

erste Qualität Naturstein

Aus aller Welt

Marmor, Granit, Schiefer und Quarzit

BAU / GRABMALE

Eigene Fabrik in Indien und  Büro in China

STÄDTISCHE FACHSCHULE ASCHAFFENBURG

Meisterschule für 
Steinmetzen und Steinbildhauer

■ Klassische Steinbearbeitungstechniken       
■ Entwurf, Freihandzeichnen, Modellieren, Schrift, Techn. Zeichnen 
■ Aufmaß, Baukonstruktion, Statik, CAD, Werkstoffkunde, Baustilkunde
■ Marketing, Präsentationstechniken
■ VOB, Kalkulation 
■ Kostenlose Ausbildung

Machen Sie Ihren Meister an
einem traditionsreichen Ort:
A S C H A F F E N B U R G

Beginn nächster Kurs:

Alte Meister

Schloßgasse 27 Tel.   0 60 21/36 21 65
63739 Aschaffenburg Fax   0 60 21/45 93 85
E-mail:             steinmetzschule@aschaffenburg.de
Internet:        www.steinmetzschule-aschaffenburg.de

Neue MeisterNeue Meister

September 2005
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Bildungszentrum der HWK Dortmund • Ardeystr. 93 - 95 • 44139 Dortmund 
� 0231 5493-602 • Fax: 0231 5493-608 • Internet: www.hwk-do.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Taâbani • E-Mail: ikram.taabani@hwk-do.de

Meisterkurse für Steinmetzen 
und Steinbildhauer
Vorbereitung auf die Hauptteile I und II der Meisterprüfung

Berufsbegleitender Kurs: Beginn Herbst 2005
Die Kursdauer beträgt 2 Jahre. Der Vollzeitkurs wird gemeinsam 
mit der Dombauhütte Wiesenkirche/Soest in Soest durchgeführt. 
Theoretischer Unterricht: freitags, 16:00 - 20:15 Uhr

samstags, 09:00 - 13:15 Uhr
Praktischer Unterricht: 7 Wochenblöcke

Weitere Kurse auf Anfrage. Förderung nach dem Meister-BAföG möglich.


